
Stadt Wertheim 
 
 

Satzung zur Änderung der Satzung der Stadt Wertheim über die  
öffentliche Abwasserbeseitigung (Abwassersatzung) 

 
 
Aufgrund von § 46 Abs. 4 des Wassergesetzes für Baden-Württemberg (WG) i.d.F. vom 
3. Dezember 2013 (GBl. S. 389), zuletzt geändert durch Artikel 9 des Gesetztes vom 07. 
Februar 2023, §§ 4 und 11 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) i.d.F. vom 
24. Juli 2000 (GBl.S.581, ber.S.698), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 27. Juni 
2023 (GBl. S. 229, 231) und §§ 2, 8 Abs. 2, 11, 13, 20 und 42 des Kommunalabgabengesetzes 
für Baden-Württemberg (KAG) i.d.F. vom 17. März 2005 (GBl. S. 206), zuletzt geändert durch 
Artikel 7 des Gesetzes vom 17. Dezember 2020 (GBl. S. 1233, 1249) hat der Gemeinderat der 
Stadt Wertheim am 18. Dezember 2023 folgende Satzung beschlossen: 
 

Art. I 
 

Änderung der Satzung der Stadt Wertheim über die öffentliche 
Abwasserbeseitigung (Abwassersatzung) vom 8. Dezember 1997 

in der Fassung vom 1. Januar 2023 
 
Die Satzung der Stadt Wertheim über die öffentliche Abwasserbeseitigung (Abwassersatzung) 
vom 8. Dezember 1997 zuletzt geändert durch die Satzung zur Änderung der Abwassersatzung 
vom 21. November 2022 wird wie folgt geändert: 
 
 

§ 41c 
Zählergebühr 

 
(1)  Die Zählergebühr (§ 36 Abs. 2) beträgt 9,74  
 
(2)  Bei der Berechnung der Zählergebühr wird der Monat, in dem der Zwischenzähler 

erstmals eingebaut oder endgültig ausgebaut wird, je als voller Monat gerechnet. 
 
 

Art. II 
Inkrafttreten 

 
Die Satzung tritt zum 1. Januar 2024 in Kraft. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Wertheim, den 18. Dezember 2023  
 
Für den Gemeinderat: 
 
 
 
 
Markus Herrera Torrez 
Oberbürgermeister 
 
 
Hinweis: 
 
Nach § 4 Abs. 4 und 5 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) gilt:  
Wurden beim Erlass dieser Satzung Verfahrens- oder Formvorschriften aus der 
Gemeindeordnung selbst oder aus Rechtsvorschriften, die auf Grundlage der 
Gemeindeordnung erlassen wurden, verletzt, so kann dies nur innerhalb eines Jahres nach 
dieser Bekanntmachung gegenüber der Gemeinde geltend gemacht werden. Dies muss 
schriftlich oder elektronisch erfolgen unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung 
begründen soll. Nach Ablauf der Jahresfrist gilt die Satzung als von Anfang an gültig zu Stande 
gekommen.  
 
Diese Heilungswirkung tritt nicht ein, wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung 
oder über die Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind. 
Auch kann die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften nach Ablauf der Jahresfrist 
von jedermann geltend gemacht werden, wenn der Oberbürgermeister dem 
Satzungsbeschluss nach § 43 der Gemeindeordnung wegen Gesetzwidrigkeit widersprochen 
hat, oder wenn vor Ablauf der Jahresfrist die Rechtsaufsichtsbehörde den Satzungsbeschluss 
beanstandet oder irgendjemand die Verletzung bereits formgerecht geltend gemacht hat. 
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